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Dr. Daniel Jelitzka, geb 09.07.1969

am 19.12.2024

Reza Akhavan Aghdam, geb 11.09.1970

am 19.12.2024
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Auszug aus der Bilanz Vorjahr in TEURin EUR

AKTIVA 7.399.764,35 12.473

Anlagevermögen 0,00 0

Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0

Sachanlagen 0,00 0

Finanzanlagen 0,00 0

Umlaufvermögen 7.399.764,35 12.473

Vorräte 570.000,00 570

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.314.439,51 5.523

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.842.646,90 2.687

Wertpapiere und Anteile 0,00 0

Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten 2.515.324,84 6.380

Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0

Aktive latente Steuern 0,00 0

PASSIVA 7.399.764,35 12.473

Eigenkapital 6.288.846,35 6.168

eingefordertes Stammkapital 35.000,00 35

Stammkapital 35.000,00 35

davon eingezahlt 35.000,00 35

Kapitalrücklagen 0,00 0

Gewinnrücklagen 0,00 0

Bilanzgewinn 6.253.846,35 6.133

davon Gewinnvortrag 6.132.572,82 5.671

Rückstellungen 115.801,60 5.309

Verbindlichkeiten 994.516,40 995

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 960

Rechnungsabgrenzungsposten 600,00 2
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offenzulegender Anhang
Angabe von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 237 Abs 1 Z 1 UGB):

Auf den vorliegenden Jahresabschluss zum 30. September 2024 wurden die Rechnungslegungsbestimmungen des
österreichischen Unternehmensgesetzbuches (UGB) in der geltenden Fassung angewandt.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, sowie unter
Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des
Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollständigkeit eingehalten.

Dem Vorsichtsprinzip wurde dadurch Rechnung getragen, dass nur die am Abschlussstichtag realisierten Gewinne
ausgewiesen wurden. Allen erkennbaren Risiken und drohenden Verlusten wurde entsprechend Rechnung
getragen.

Nach den Größenklassen gemäß § 221 UGB handelt es sich hierbei um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.
Bewertungsgrundlagen für die verschiedenen Posten:

Umlaufvermögen

Vorräte
Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Beachtung des
Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Im Falle erkennbarer
Einzelrisken wurde der niedrigere beizulegende Wert angesetzt.

Sonstige Rückstellungen
In den sonstigen Rückstellungen wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips alle im Zeitpunkt der
Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und der Höhe oder dem Grunde nach ungewissen Verbindlichkeiten mit den
Beträgen berücksichtigt, die nach bestmöglicher Schätzung zur Erfüllung der Verpflichtung aufgewendet werden
müssen. Sämtliche Rückstellungen haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der Vorsicht ermittelt.
Angabe zur Übereinstimmung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit dem Konzept der
Unternehmensfortführung:
Bei der Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung
beachtet und eine Fortführung des Unternehmens unterstellt.

Grundlagen für die Umrechnung von Posten, die auf fremde Währung lauten, in Euro:
Der Jahresabschluss enthält keine auf fremde Währung lautende Sachverhalte.

Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer/innen während des Geschäftsjahrs (§ 237 Abs. 1 Z 6 UGB):
0
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